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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für die Aufbereitung von Fahrzeugen jeder Art 

 
 
I. Auftragserteilung 
 
1. Im Auftragsschein oder in einem Bestätigungsschreiben sind die zu erbringenden Leistungen zu bezeichnen 

und der voraussichtliche oder verbindliche Fertigstellungstermin anzugeben. 
 
2. Der Auftraggeber erhält eine Durchschrift/ein Duplikat des Auftragsscheins. 
 
3. Der Auftrag ermächtigt den Auftragnehmer, Unteraufträge zu erteilen und Probefahrten sowie Überführungs-

fahrten durchzuführen. 
 
 
II. Preisangaben im Auftragsschein; Kostenvoranschlag 
 
1. Auf Verlagen des Auftraggebers vermerkt der Auftragnehmer im Auftragsschein auch die Preise, die bei der 

Durchführung des Auftrages voraussichtlich zum Ansatz kommen. 
 
2. Wünscht der Auftraggeber eine verbindliche Preisangabe, so erstellt der Auftragnehmer einen schriftlichen 

Kostenvoranschlag bzw. eine Auftragsbestätigung, in welchen die Arbeiten jeweils im Einzelnen aufzuführen 
sind und versieht diese mit den jeweiligen Preisen; die gesetzliche Mehrwertsteuer wird separat ausgewiesen. 
Der Auftragnehmer ist an diesen Kostenvoranschlag bzw. die Auftragsbestätigung bis zum Ablauf von drei Wo-
chen nach Ausstellungsdatum gebunden. 

 
3. Wenn im Auftragsschein Preisangaben enthalten sind, schließen diese die gesetzliche Mehrwertsteuer ein; ein 

separater Ausweis der MwSt-Beträge erfolgt in der Rechnung. 
 
 
III. Fertigstellung 
 
1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen schriftlichen als verbindlich bezeichneten Fertigstellungstermin einzu-

halten. Ändert oder erweitert sich der Arbeitsumfang gegenüber dem ursprünglichen Auftrag und tritt dadurch 
eine Verzögerung ein, dann hat der Auftragnehmer unter Angabe der Gründe einen neuen Fertigstellungster-
min zu nennen. 

 
2. Wenn der Auftragnehmer den Fertigstellungstermin infolge höherer Gewalt oder Betriebsstörungen ohne eige-

nes Verschulden nicht einhalten kann, besteht aufgrund hierdurch bedingter Verzögerungen keine Verpflich-
tung zum Schadenersatz, insbesondere auch nicht zur Stellung eines Ersatzfahrzeuges oder zur Erstattung 
von Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme eines Mietfahrzeuges. Der Auftragnehmer ist jedoch ver-
pflichtet, den Auftraggeber über die Verzögerungen zu unterrichten, soweit dies möglich und zumutbar ist. 

 
 
IV. Abnahme 
 
1. Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Auftraggeber erfolgt im Betrieb des Auftragnehmers, so-

weit nichts anderes vereinbart ist. 
 
2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Aufbereitungsgegenstand innerhalb von einer Woche ab Zugang der 

Fertigstellungsanzeige und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung abzuholen. Im Falle der Nichtab-
nahme kann der Auftragnehmer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Bei Aufbereitungsarbei-
ten, die innerhalb eines Arbeitstages durchgeführt werden, verkürzt sich die Frist auf zwei Arbeitstage. 

 
3. Bei Abnahmeverzug kann der Auftragnehmer die ortsübliche Aufbewahrungsgebühr berechnen. Der Auftrags-

gegenstand kann nach Ermessen des Auftragnehmers auch anderweitig aufbewahrt werden. Kosten und Ge-
fahren der Aufbewahrung gehen zu Lasten des Auftraggebers. 
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V. Zahlung 
 
1. Der Rechnungsbetrag und Preise für Nebenleistungen sind bei Abnahme des Aufbereitungsgegenstandes und 

Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung ohne Abzug fällig, spätestens jedoch innerhalb 
einer Woche nach Meldung der Fertigstellung und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung. 

 
2. Gegen Ansprüche des Auftragnehmers kann der Besteller nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des 

Bestellers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend 
machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem Aufbereitungsauftrag beruht. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei 
Auftragserteilung eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen. 

 
 
VI. Erweitertes Pfandrecht 
 
Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auftrag ein vertragliches Pfandrecht an den auf-
grund des Auftrages in seinen Besitz gelangten Gegenständen zu. 
 
Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten und sonstigen 
Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen. Für 
sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten 
sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt und der Auftragsgegenstand dem Auftraggeber gehört. 
 
 
VII. Haftungs- und Gewährleistungsausschluss 
 
1. Der Auftragsgegenstand ist vor der Abgabe beim Auftragnehmer komplett auszuräumen. Etwaige Besonderhei-

ten, wie z. B. eine zweite Batterie, elektrische Cabrioverdecke, Wegfahrsperren, Alarmanlagen usw. sind dem 
Auftragnehmer vor Übergabe des Fahrzeuges mitzuteilen. Versäumt der Auftraggeber dies, so haftet der Auf-
tragnehmer nicht für dadurch entstandene Schäden, soweit diese nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich ent-
standen sind. 

 
2. Insbesondere sind dem Auftragnehmer sämtliche Vorschäden am Fahrzeug, die der Aufbereitung unterliegen 

könnten (z. B. Lack-/Polsterschäden etc.), mitzuteilen. Versäumt der Auftraggeber dies, so haftet der Auftrag-
nehmer nicht für dadurch entstandene Schäden. 

 
 
VIII. Verjährung 
 
Ansprüche des Auftraggebers wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab Abnahme des Auftragsgegens-
tandes. Nimmt der Auftraggeber den Auftragsgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab, stehen ihm Sach-
mängelansprüche lediglich dann zu, wenn er sich diese bei Abnahme vorbehält. 
 
 
IX. Gerichtsstand 
 
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten einschließ-
lich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers. Der glei-
che Gerichtsstand gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsab-
schluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
 


